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Auskünftenach dem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
IhrAntragvom 11.09.2019 auf Zugangzu Informationengemäß8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG

Betrieb: "BäckereifilialeStaib". Virchowstraße 1, 89075 Ulm.

Sehr █████ ███ █████

Sie begehrenAuskunft zu allen Daten überfestgestelltenicht zulässigeAbweichungenvon Anfor-

derungennach dem Lebensmittelrechtsowie Maßnahmen und Entscheidungen,die im Zusam-

menhangmit den genannten Abweichungengetroffenwurden in dem genanntenBetrieb für die

beidenletzten Betriebsprüfungen.

Hinsichtlich IhresInformationsbegehrensergehtfolgende

Entscheidung:

1. Der Zugangzu den Informationen,die bei der Stadt Ulm vorliegen,wird Ihnen per Post 14

Tage nach Zugangdieser Entscheidunggewährt.

2. Diese Entscheidungerfolgtgebührenfrei.

Begründung:

I. Sachverhalt:

Mit Antragvom 11.09.2019 habenSie über die Internetplattformfragdenstaat.deden Zugangzu
Informationen gemäß8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG überfestgestelltenicht zulässigeAbweichungenvon
Anforderungennach dem Lebensmittelrechtsowie Maßnahmen und Entscheidungen,die im Zu-

sammenhangmit den genannten Abweichungengetroffenwurden,in dem genannten Betrieb für
die beiden letzten Betriebsprüfungenbeantragt.

Mit Schreiben vom 16.09.2019 wurde der von Ihnen benannte Betrieb zu Ihrem Antraggemäß8 5

.VIG angehört.



Nach Ablauf von 14 Tagennach Bekanntgabedes Schreibenserfolgtder Informationszugangmit
Akteneinsicht in den Räumlichkeitendes Veterinäramtes der Stadt Ulm.

Die VIG-Auskunft dient zu Ihrem privatenGebrauch. Die weitere VerwendungerhaltenerInforma-
tionen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt.Eine Wei-

terverwendungbzw. Weitergabeder Informationenerfolgt daherin eigenerVerantwortung,wobei
Sie dabei das geltendeRecht zu beachten haben.

Im Hinblickauf die mit der Informationsplattform„Topf-Secret”verbundene kontroverse Diskussi-
on können wir Sie nur vorsorglichdarauf hinweisen,dass Sie,wie beiallen Meinungsäußerungen
über Dritte,von diesen rechtlichauf Unterlassungin Anspruchgenommen werden können. Die

Beantwortungder Rechtsfrage,ob derartigeAnsprücheim Einzelfall gerechtfertigtsind, liegtnicht
im Aufgabenbereichder Verwaltungund ist daher auch nicht Gegenstandder vorliegendenbe-
hördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältniszwischen den Beteiligtenliegtdie rechtsverbindlicheKlä-

rung solcher Rechtsfragenbei den zuständigenGerichten.
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